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RID:  4. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 
(Madrid, 17. bis 20. November 2014) 

 
 
 

Thema:  Festlegung eines standardisierten Bezugsrahmens für Prüfungen bei der 

Tankbeförderung 
 
 
 

Bemerkungen des Internationalen Eisenbahnverbandes (UIC) zu den Dokumenten Italiens 

OTIF/RID/CE/GTP/2014/15 und OTIF/RID/CE/GTP/2014/23 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 
1. Aufgrund der verspäteten Bereitstellung des Dokuments OTIF/RID/CE/GTP/2014/23 war die 

UIC nicht in der Lage, eine gründliche Untersuchung dieses neuen Antrags Italiens durchzu-
führen. Die Sitzung der UIC-Expertengruppe für die Beförderung gefährlicher Güter wurde mit 
Blick auf die Frist für die Einreichung offizieller Dokumente nämlich bereits am 14. und 15. 
Oktober 2014 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war das Dokument jedoch noch nicht ver-
fügbar. Eine französische Fassung stand erst am 31. Oktober 2014 zur Verfügung. Diese Si-
tuation erschwert eine fundierte und konstruktive Verbandsarbeit bzw. macht sie nahezu un-
möglich. 

 
2. Italien bezeichnet das Dokument als alternativen Vorschlag zu dem bereits für die 3. Tagung 

der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses (Bern, 20. bis 21. Mai 2014) vorge-
legten, aber dort nicht behandelten Dokument OTIF/RID/CE/2014/15. 

 
3. Die UIC hofft, dass die 4. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses die 

Möglichkeit bietet, eine gründlichere Prüfung des neuen Vorschlags durchzuführen. Im Rah-
men der dazu erforderlichen Diskussion sollten insbesondere die mit dem neuen Vorschlag 
verfolgten Ziele sowie ihre Anwendbarkeit und Bedeutung geklärt werden. 

 
4. Mit diesem Dokument möchte die UIC bereits im Vorfeld zu dieser Diskussion beitragen und 

auf eine Reihe von Schwierigkeiten und gravierenden Problemen hinweisen. Der Einfachheit 
halber hat die UIC beide Dokumente separat betrachtet und sich dabei auf die Aspekte und 
Fragen beschränkt, die in diesem Stadium erkennbar waren. 
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Bemerkungen zum Dokument OTIF/RID/CE/GTP/2014/15 
 
5. Italien begründet die Notwendigkeit der verbindlichen Einführung von Checklisten für Befüller, 

Beförderer und Entlader wie folgt: 
 
– Verbesserung der Sicherheit, 
– Vermeidung von Tropfleckagen mit Blick auf die Verschlusseinrichtungen der Tanks, 
– Möglichkeit der Dokumentation der Einhaltung der Pflichten in nachweisbarer, rückver-

folgbarer Form, 
– Beweissicherung bei Abweichungen im Hinblick auf die ergriffenen Maßnahmen. 

 
6. Dazu ist aus Sicht der UIC folgendes zu bemerken: 

 
Verbesserung der Sicherheit 
 

7. Die UIC begrüßt Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, sofern sie praktikabel sind, 
ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen und nicht einseitig die Wettbewerbs-
fähigkeit zwischen den Verkehrsträgern beeinflussen. Die verbindliche Einführung von Check-
listen für Befüller, Beförderer und Entlader würde zu einem massiven Mehraufwand bei den 
Beteiligten führen, ohne die Transportsicherheit nennenswert zu erhöhen. 
 

8. Tropfleckagen sind zwar sicherheitlich relevant, ereignen sich dennoch nicht in einem solchen 
Ausmaß, dass über die bestehenden bzw. bereits eingeführten Maßnahmen hinausgehende 
Maßnahmen notwendig erscheinen. Außerdem sind keine Unfälle bekannt, die sich aufgrund 
von Tropfleckagen ereigneten bzw. deren negative Auswirkungen sich aufgrund von Tropfle-
ckagen erhöhten. 

 
9. Der Großteil der Befüller und zum Teil auch der Entlader hat bereits heute zur Sicherstellung 

der Einhaltung der erforderlichen Prüfungen vor, während und nach dem Befüllen bzw. Entla-
den Checklisten eingeführt. Seit 1. Janur 2013 sind Muster-Checklisten auch auf der OTIF-
Website eingestellt. 

 
10. Die verpflichtende Verwendung der von Italien vorgesehenen Checklisten würde zu unnöti-

gem Mehraufwand ohne jeglichen Sicherheitsgewinn führen. 
 
11. Auch wenden viele Beförderer (derzeit sind 43 Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Liste 

gemäß Anlage A des UIC-Merkblatts 471-3 V aufgeführt) bereits heute die 10 Prüfpunkte in 
Teil 5 des UIC-Merkblatts 471-3 V für ihre Prüfungen verbindlich an und zwar unabhängig da-
von, ob es sich um Beförderungen in Tanks oder von Versandstücken handelt, und unabhän-
gig von Gefahrklassen, d.h. die Prüfungen werden für alle Arten von Gefahrguttransporten 
und für alle Gefahrklassen durchgeführt. Die Prüfpunkte sind im internen Regelwerk des je-
weiligen EVU enthalten. Die Mitarbeiter, die die gefährlichen Güter am Abgangsort annehmen 
sind entsprechend Kapitel 1.3 RID geschult und dürfen nur eingesetzt werden, sofern sie eine 
Schulung erhalten haben. 

 
12. Im Gegensatz zu den notwendigen Checks, die z.B. vor dem Start eines Verkehrsflugzeugs 

durchzuführen und zu dokumentieren sind und im Bereich der Luftfahrt elementare Bedeu-
tung für die Luftverkehrssicherheit haben, sind die Checks, die der Beförderer gemäß RID am 
Abgangsort durchführen muss, 

 
– weniger umfangreich, 
– nicht zwingend in einer bestimmten chronologischen Reihenfolge durchzuführen, 
– nicht nur vor Ort durchzuführen (Zulassungsprüfung erfolgt in der Regel zentral, Annah-

meprüfung dezentral vor Ort), 
– sicherheitlich nur von subsidiärer Bedeutung, da die originären Prüfpflichten von vorgela-

gerten Beteiligten in der Transportkette durchzuführen sind, 
– nicht praktikabel, da die Mitarbeiter vor Ort aufgrund der äußeren Witterungsbedingungen 
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und nicht vorhandenem Wetterschutz nicht ohne weiteres Checklisten ausfüllen können, 
– nicht zeitgemäß, da künftig auf ein physisches Beförderungspapier verzichtet werden soll 

und somit kein Raum für Dokumente in Papierform bleibt. 
 
13. Die verpflichtende Verwendung der von Italien vorgesehenen Checklisten würde zu unnöti-

gem Mehraufwand ohne nennenswerten Sicherheitsgewinn führen. Auch im Bereich der all-
gemeinen Eisenbahnsicherheit bzw. des Eisenbahnrechts gibt es keine verbindlichen Vorga-
ben zu Checklisten. 

 
Vermeidung von Tropfleckagen 

 
14. Die Themen "Checklisten" (insbesondere mit Blick auf den Bereich Produktion) und "Tropfle-

ckagen" wurden bereits im Rahmen der Sitzungen der Arbeitsgruppe "Tank- und Fahrzeug-
technik" des RID-Fachausschusses mehrmals beleuchtet. 

 
15. Aufgrund einer Initiative der UIC zur Präzisierung der Prüfpflichten des Befüllers bei der Ge-

meinsamen RID/ADR/ADN-Tagung im März 2010 (Dokument OTIF/RID/RC/2010/5) wurde 
das Thema Tropfleckagen in den Jahren 2010 bis 2013 in den verschiedenen Gremien, u.a. in 
der Arbeitsgruppe "Tank und Fahrzeugtechnik" des RID-Fachausschusses erneut und zwar 
intensiv diskutiert. 

 
16. Im Ergebnis wurde bei der 51. Tagung des RID-Fachausschusses auf Basis der Ergebnisse 

der Arbeitsgruppe "Sicherheitspflichten der Beteiligten" am 12./13. April 2012 in Rom be-
schlossen, die von der CEFIC erarbeiteten Checklisten für Befüller und Entlader auf der OTIF-
Website einzustellen und mittels einer Bemerkung bei Unterabschnitt 1.4.3.3 und Absatz 
1.4.3.7.1 RID auf diese hinzuweisen. 

 
17. Festzuhalten ist insbesondere: 
 

Die Initiative richtete sich in ihrem Ursprung sowohl an die Straße als auch an die Schiene. 
Deutschland hat die Initiative der UIC damals ausdrücklich unterstützt und darauf hingewie-
sen, dass eine in Deutschland durchgeführte Untersuchung im Rahmen eines Forschungs-
vorhabens zur Dichtheit von Eisenbahnkesselwagen ergab, dass der wirkungsvollste Ansatz 
zur Minderung von Tropfleckagen in der Kontrolle der Dichtheit der Verschlüsse nach dem 
Befüllen bzw. Entleeren besteht (informelles Dokument INF.8 der Gemeinsamen Tagung im 
März 2010). In der Anlage zum informellen Dokument INF.16 der CEFIC ist dargestellt dass 
im Rahmen des oben genannten Forschungsvorhabens festgestellt wurde, dass bei nur 0,2 % 
aller Transporte Tropfleckagen auftraten. 

 
18. Mit Blick auf den multimodalen Verkehr wurde im Rahmen der Erörterungen mehrmals darauf 

hingewiesen, dass die Thematik auch in der Gemeinsamen Tagung diskutiert werden müsste 
(vgl. Absatz 23 des informellen Dokument INF.4 der 51. Tagung des RID-Fachausschusses). 

 
19. Die Arbeitsgruppe "Tank und Fahrzeugtechnik" kam damals zum Resultat, dass Checklisten 

für den Beförderer im Eisenbahnverkehr mit Blick auf die Schulung des Personals gemäß Ka-
pitel 1.3 RID kein geeignetes Mittel sind, Abweichungen von den RID-Bestimmungen bzw. 
Tropfleckagen festzustellen. Vielmehr wurde festgestellt, dass es sich beim Thema Tropfle-
ckagen "nicht um bedeutsame Probleme handelt, die auch individuell gelöst werden könnten", 
dass "bei der Aufnahme zusätzlicher Vorschriften im Regelwerk nur das Schutzziel und keine 
Einzelmaßnahmen formuliert werden sollten", dass "genauere Untersuchungen über die be-
troffenen Klassen und die ausgetretenen Mengen im Verhältnis zu den beförderten Mengen 
angestellt werden sollten", und schließlich empfohlen, die Bestimmungen für das Befüllen und 
Entleeren weiter zu präzisieren (vgl. Absätze 22 bis 25 des Berichts über die 7. Sitzung der 
Arbeitsgruppe "Tank- und Fahrzeugtechnik" – Dokument A 81-03/504-2006 vom 12. Mai 
2006). (Das Thema Checklisten wurde bei der 3. und 5. Sitzung, das Thema Tropfleckagen 
bei den Sitzungen 6 bis 12 der Arbeitsgruppe "Tank- und Fahrzeugtechnik" behandelt.) 
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20. Der neue italienische Vorschlag trägt diesen Grundsätzen und Empfehlungen in keinerlei Hin-
sicht Rechnung. 

 
Möglichkeit der Dokumentation der Einhaltung der Pflichten in nachweisbarer, rückverfolg-
barer Form 

 
21. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich die Pflichten in Kapitel 1.4 an die jeweiligen Unterneh-

men und nicht an einzelne, insbesondere nicht an die ausführenden Mitarbeiter vor Ort rich-
ten, da diese in der Regel keine delegierten Unternehmerpflichten wahrnehmen. Insofern ist 
es fraglich, ob es sinnvoll ist, die Namen der jeweils Prüfenden in einer Checkliste zu vermer-
ken und diese zu einer Unterschrift zu verpflichten. Des Weiteren bleibt zu bemerken, dass es 
auch ohne Checklisten, z.B. anhand der aufzubewahrenden Beförderungspapiere und Dienst-
pläne sowie ähnlicher Dokumente möglich ist, im Nachhinein festzustellen, welcher Mitarbeiter 
die Prüfungen durchgeführt hat, auch wenn dies mit Blick auf die oben genannten Ausführun-
gen zu den Unternehmerpflichten ohnehin nicht relevant ist (siehe auch Bemerkungen zu Do-
kument OTIF/RID/CE/GTP/2014/23 vom 14. Oktober 2014). 

 
Beweissicherung bei Abweichungen im Hinblick auf die ergriffenen Maßnahmen 

 
22. Italien argumentiert mit einer notwendigen Beweissicherung über die getroffenen Abhilfemaß-

nahmen, falls eine Abweichung festgestellt wurde, und schlägt vor, dass die in Unterabschnitt 
1.4.3.8 (neu) vorgeschriebene Checkliste des Befüllers und des Beförderers die Sendung be-
gleiten soll, falls eine Abweichung festgestellt wurde. Falls keine Abweichung festgestellt wur-
de, soll die Checkliste bei den Beteiligten archiviert werden. 

 
23. Hier stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Bestimmung. Der Befüller darf dem Beförderer 

die Sendung erst dann zur Beförderung übergeben wenn sie RID-konform ist. Insofern würde 
ein im Rahmen des abschließenden Checks des Befüllers festgestellter Mangel vermutlich gar 
nicht erst dokumentiert, sondern unmittelbar beseitigt. Die endgültige Checkliste (ohne Man-
gel) würde dann archiviert. Insofern würde es niemals eine endgültige Checkliste des Befül-
lers geben, in der eine Abweichung von den Vorschriften dokumentiert ist und die somit bei 
der Beförderung mitgeführt werden müsste. 

 
24. Der Beförderer am Abgangsort wiederum wird eine Sendung, die den Vorschriften des RID 

nicht entspricht, gar nicht übernehmen, sondern wird diese in der Regel an den Absender zur 
Mängelbeseitigung zurückweisen. Das heißt, auch in diesem Fall gibt es keine (abschließen-
de) Checkliste, in der ein Mangel dokumentiert ist, da ja letztendlich eine RID-konforme Sen-
dung übergeben wird. Somit wird auch in diesem Fall niemals eine Checkliste bei der Beförde-
rung mitgeführt (vgl. RID Absatz 1.4.2.2.3). 

 
25. Sofern der Beförderer während des Transports eine Abweichung feststellt, kann er die Abstel-

lung des Mangels bzw. die ergriffenen Maßnahmen auch nicht in einer Checkliste dokumen-
tieren, da ja, wie oben beschrieben, gar keine Checkliste mitgeführt wird (nur eine den Vor-
schriften entsprechende Sendung wird vom Absender bzw. Befüller an den Beförderer über-
geben bzw. von diesem übernommen). 

 
26. Da die Beförderung erst fortgesetzt werden darf, wenn die Sendung sich in einem RID-

konformen Zustand befindet, wird auch in diesem Fall wiederum keine Checkliste beigegeben, 
da erstens keine Checkliste vorhanden war, in die etwas eingetragen werden könnte, und 
zweitens in einer neu erstellten (abschließenden) Checkliste wiederum kein Mangel mehr zu 
dokumentieren wäre. 

 
27. Ferner sind hinsichtlich der für den Eisenbahnverkehr vorgesehenen Checklisten folgende 

Aspekte zu betrachten: 
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28. Wettbewerbsgleichheit/Praktikabilität 
 
Der Zeitaufwand für das Ausfüllen einer Checkliste für jeden Wagen/Tankcontainer etc. steht 
insbesondere bei Ganzzügen, die aus mehreren Wagen mit demselben Ladegut bestehen, in 
keinem Verhältnis zum erzielbaren Sicherheitsgewinn. Die Maßnahmen beeinträchtigen in 
ungerechtfertigter Weise die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs. 
 

29. Die Prüfungen des Straßenbeförderers sind gemäß ADR nur "gegebenenfalls", die des Ei-
senbahnbeförderers gemäß RID jedoch in jedem Einzelfall durchzuführen. 

 
30. Im Bereich des Eisenbahnverkehrs bestehen bereits heute "best practice" Anwendungen in 

Form des UIC-Merkblatts 471-3 Punkt 5 (10-Punkte-Prüfkatalog). Im Bereich des Straßenver-
kehrs existieren solche Ausführungsbestimmungen nicht. 

 
31. Im RID wird bereits heute auf Checklisten für Befüller und Entlader hingewiesen. Im ADR be-

stehen hier keinerlei Hinweise. 
 
32. Wenn die Vorschriften nur im RID verankert werden, wird die Wettbewerbsfähigkeit des Ei-

senbahnverkehrs weiter beeinträchtigt. Die Befüller von Tankcontainern und ortsbeweglichen 
Tanks im kombinierten Verkehr werden nicht erreicht, da keine Vorschriften im ADR vorge-
schlagen werden. 

 
Weitere grundsätzliche Bemerkungen zum Inhalt des Dokuments Italiens 

 
33. Der Absender muss im Beförderungspapier für Gefahrgutsendungen in Tanks den Namen 

des Befüllers und Beförderers sowie den Wortlaut in Absatz 5.4.1.2.6 (neu) eintragen. Es 
stellt sich die Frage, wie der Absender dieser Verpflichtung im kombinierten Verkehr nach-
kommen soll, da der Name des Befüllers in der Regel nicht bekannt sein dürfte. 

 
34. Des Weiteren stellt sich die Frage, warum die Checkliste bei festgestellten Abweichungen 

beim Transport mitgeführt werden muss (siehe Absatz 1.4.3.8.2 neu). Sowohl Befüller als 
auch Beförderer würden keine Sendung übergeben bzw. übernehmen, die den RID-
Bestimmungen nicht entspricht, das heißt, der Transport würde gar nicht erst beginnen. 

 
35. Eine festgestellte Unregelmäßigkeit während des Transports könnte wiederum nicht doku-

mentiert werden, da grundsätzlich gar keine Checkliste mitgeführt wird. 
 
36. Es ist keine ausreichende Begründung für die vorgeschlagenen Maßnahmen enthalten. Es 

wurden keinerlei Kosten-Nutzen-Betrachtungen angestellt. 
 
37. Bei den Pflichten des Beförderers (Absatz 1.4.2.2.1 neu) soll eine Bestimmung eingeführt 

werden, die besagt, dass die Pflichten als erfüllt gelten, sofern die Checkliste in Unterab-
schnitt 1.4.3.8 ausgefüllt bzw. verwendet wird. 

 
38. Der Nachsatz "Die Prüfungen gemäß UIC-Merkblatt 471-3 V Punkt 5 gelten als erfüllt, sofern 

die Checkliste ausgefüllt wird" ist äußerst fraglich. Wie können die Prüfungen gemäß Punkt 5 
des Merkblatts als erfüllt gelten, obwohl die Checkliste Gefahrgutsendungen in Versandstü-
cken sowie der Klassen 1 und 7 überhaupt nicht berücksichtigen? 

 
39. Vielmehr dürfte das UIC-Merkblatt 471-3 V Punkt 5 bei der verbindlichen Einführung von 

Checklisten gar nicht mehr bei den Pflichten des Beförderers im RID erwähnt werden. Falls 
der Vorschlag Italiens bzw. der neue Wortlaut in Absatz 1.4.2.2.1 RID verfolgt werden sollte, 
müssten logischerweise auch Checklisten für den Transport von Versandstücken bzw. für die 
Klasse 1 und 7 erstellt werden. 
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Bemerkungen zur Checklist "Carrier" 
 

40. Der Prüfpunkt 2 ist nicht nur bei den Absätzen 2.2.41.1.13 und 2.2.52.1.8 relevant (siehe 
Fußnote 1). 

 
41. Der Prüfpunkt 5 "Expiry date of the maintenance of the wagon" hat mit den Pflichten des Be-

förderers gemäß RID nichts zu tun. 
 
42. Der Prüfpunkt 7 müsste wie die Punkte 3 und 4 mit "REFER TO TABLE BELOW" versehen 

werden. 
 

Bemerkungen zum Dokument OTIF/RID/CE/GTP/2014/23 
 
43. Aus Sicht der UIC ist der vorgesehene Eintrag im Beförderungspapier bei Beförderung in 

Tanks (mittels Aufnahme eines neuen Absatzes 5.4.1.2.6) abzulehnen, da 
 

 die Prüfungen des Beförderers nicht von einer Stelle (Person), sondern von mehreren 
durchgeführt werden (bei vielen Beförderern, die über eine zentrale Auftragsbearbeitung 
und eine Gefahrgutdatenbank verfügen, erfolgt die Zulassungsprüfung zentral (bei DB 
Schenker Rail z.B. durch Kundenservice (KS) Duisburg) und die Annahmeprüfung de-
zentral, d.h. durch Mitarbeiter vor Ort. Somit gibt es keinen "Namen der verantwortlichen 
Person, die die vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt hat"; 

 

 die ausführenden Mitarbeiter keine delegierten Unternehmerpflichten wahrnehmen, son-
dern die Verantwortung bei deren Vorgesetzten/Führungskräften liegt, das heißt die Na-
men der ausführenden  Mitarbeiter ohne juristischen Belang sind; 

 

 der Eintrag bereits bei der Erstellung des Frachtbriefs im Rahmen der zentralen Auftrags-
bearbeitung erfolgen müsste, zu diesem Zeitpunkt jedoch weder der Name des Mitarbei-
ters, der vor Ort die Annahme durchführt, noch das tatsächliche Datum der Annahme be-
kannt ist; 

 

 gemäß CIT-Handbuch CIM-Frachtbrief (GLV-CIM) – Auszug siehe Anlage 1 – das vorge-
sehene Datum (Monat/Tag/Stunde) und der Ort der Übernahme/Annahme ohnehin obli-
gatorisch in Feld 16 des CIM-Frachtbriefs eingetragen werden müssen (Abweichungen 
müssen vom Beförderer in Feld 56 vermerkt werden); 

 

 gemäß CIT-Handbuch CIM-Frachtbrief (GLV-CIM) auch der Identifikationscode des Be-
förderers am Abgangsort in Feld 62 vermerkt werden muss; 

 

 somit anhand der Dienst-/Einsatzplanung, der oben genannten obligatorischen Angaben 
im CIM-Frachtbrief sowie der Aufbewahrungsfristen nach RID nötigenfalls auch noch 
nach Ende der Beförderung die Namen der ausführenden Mitarbeiter ermittelbar wären; 

 

 darüber hinaus anhand des Codes des Beförderers in Feld 62 und der Anlage A des UIC-
Merkblatts 471-3 V auch ermittelbar wäre, ob die Prüfungen gemäß Punkt 5 des UIC-
Merkblatts 471-3 V oder anhand des Absatzes 1.4.2.2.1 a) bis g) durchgeführt wurden; 

 

 es nicht nachvollziehbar erscheint, warum nur die Prüfung durch den Beförderer mit Na-
mensangabe und Datum verpflichtend dokumentiert werden soll, die der anderen Beteilig-
ten jedoch nicht. 

 
__________ 
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